
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 3. März 2026  

 
 Nr. 2026/373  

 

Andreas Hofer, 5620 Bremgarten: Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an die Publikation 
«so und anders» 
  

1. Erwägungen 

Andreas Hofer, Bremgarten, ersucht um einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an die Publika-
tion «so und anders» (Arbeitstitel). Das Publikationsprojekt des im Kanton Solothurn geborenen 
Künstlers Andreas Hofer soll im Juni 2026 veröffentlicht werden. Es stellt die erste umfassende 
Publikation seines Gesamtwerks dar. Ergänzend werden Hofers Arbeiten durch die Perspektiven 
verschiedener Fotografinnen und Fotografen wie der Solothurnerin Rachel Bühlmann vielfältig 
interpretiert. Zeitungsartikel und Katalogtexte diverser Autorinnen und Autoren wie der ehe-
maligen Chefin des Amts für Kultur und Sport Eva lnversini bereichern die Inhalte des Buchs. Es 
ist ein Aufwand in der Höhe von 51'505.00 Franken budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Andreas Hofer, Bremgarten, wird an die Publikation «so und anders» ein 
Druckkostenbeitrag von 10'000.00 Franken aus dem Swisslos-Fonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo Swisslos-Fonds SoKultur auf das 
Kulturengagement des Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Logo 
ist unter so.ch/swisslos-fonds abrufbar. 

2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag nach Erhalt von 
5 Belegexemplaren (Lieferung an das Amt für Kultur und Sport, Kreuzackerstrasse 1, 
Postfach, 4502 Solothurn) und einer Rechnung mit Einzahlungsschein zulasten des 
Kontos Swisslos-Fonds (Auftrag 83588) anzuweisen. 
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2.5 Die Abrechnungsunterlagen für die Auszahlungsanweisung können elektronisch 
eingereicht werden. 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds reg/015398 (kein Papierversand) 

Amt für Kultur und Sport 
Andreas Hofer, Wohlerstrasse 45, 5620 Bremgarten 


